
 

 

 
 
 

 
 

POP – Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 

persistente organische Schadstoffe 

 

Die Verordnung regelt das Verbot und die Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens 
und der Verwendung von persistenten organischen Schadstoffen (Persistent Organic 
Pollutants – POP). 
Ferner geht es um die Beschränkung der Freisetzungen solcher Stoffe und die Festlegung von 
Bestimmungen zur Entsorgung von Abfällen, die aus solchen Stoffen bestehen, sie enthalten oder 
durch sie verunreinigt sind. 

Die gelisteten Stoffe sind unter: 

https://echa.europa.eu/de/list-of-substances-subject-to-pops-regulation 

veröffentlicht. 

Wir verfolgen im Interesse einer hohen Produktsicherheit die Umsetzung der POP-Verordnung 
und bestätigen nach unserem besten Wissen und basierend auf den von unseren Lieferanten 
bereitgestellten Informationen, dass unsere Produkte mit der POP-Verordnung konform sind und 
keine Stoffe enthalten, die den Verboten im Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1021 unterliegen. 
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